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Brüssel, den XXX  
D062325/01 
[…](2019) XXX draft 

 

VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Berichtigung der deutschen Fassung der Verordnung (EU) 2017/1151 zur 
Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von 
leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den 

Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Änderung der 
Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung 
(EG) Nr. 692/2008 der Kommission sowie der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der 

Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 
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DE 1  DE 

VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Berichtigung der deutschen Fassung der Verordnung (EU) 2017/1151 zur 
Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von 
leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den 

Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Änderung der 
Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung 
(EG) Nr. 692/2008 der Kommission sowie der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der 

Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der 
Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6)1, 
insbesondere auf Artikel 8 und Artikel 14 Absatz 3, 

gestützt auf die Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen 
und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen 
Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie)2, insbesondere auf Artikel 39 Absatz 2, 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der deutschen Fassung der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission3 wurde 
die Bedeutung der Vorschriften in Anhang XXI Unteranhang 4 Nummern 4.2.1.1.2 
und 4.2.2.1 sowie in Anhang XXI Unteranhang 7 Nummern 3.2.3.2.2.2.2 und 
3.2.4.1.1.2.2, denen zufolge Winterreifen und ihre Räder nicht als Zusatzausrüstung 
gelten, in ihr Gegenteil verkehrt. 

(2) Die deutsche Fassung der Verordnung (EU) 2017/1151 sollte daher entsprechend 
berichtigt werden. Die anderen Sprachfassungen sind nicht betroffen. 

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des Technischen Ausschusses „Kraftfahrzeuge“ — 

                                                 
1 ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 1. 
2 ABl. L 263 vom 9.10.2007, S. 1. 
3 Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission vom 1. Juni 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen 
(Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur 
Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung (EG) 
Nr. 692/2008 der Kommission sowie der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission (ABl. L 175 vom 7.7.2017, S. 1). 
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DE 2  DE 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang XXI der Verordnung (EU) 2017/1151 wird wie folgt berichtigt: 

1.  Unteranhang 4 Nummer 4.2.1.1.2 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

 „Kann ein Fahrzeug mit einem vollständigen Satz standardmäßiger Reifen und Räder 
und einem vollständigen Satz Winterreifen (gekennzeichnet mit dem Symbol aus 
dreizackigem Berg und Schneeflocke, ‚3PMS‘ oder ‚Alpine-Symbol‘) mit oder ohne 
Räder geliefert werden, gelten die Winterreifen und ihre Räder nicht als 
Zusatzausrüstung.“ 

2. Unteranhang 4 Nummer 4.2.2.1 letzter Absatz erhält folgende Fassung: 

 „Kann ein Fahrzeug mit einem vollständigen Satz standardmäßiger Reifen und Räder 
und einem vollständigen Satz Winterreifen (gekennzeichnet mit dem Symbol aus 
dreizackigem Berg und Schneeflocke, ‚3PMS‘ oder ‚Alpine-Symbol‘) mit oder ohne 
Räder geliefert werden, gelten die Winterreifen und ihre Räder nicht als 
Zusatzausrüstung.“ 

3. Unteranhang 7 Nummer 3.2.3.2.2.2.2 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 „Kann ein Fahrzeug mit einem vollständigen Satz standardmäßiger Reifen und Räder 
und einem vollständigen Satz Winterreifen (gekennzeichnet mit dem Symbol aus 
dreizackigem Berg und Schneeflocke, ‚3PMS‘ oder ‚Alpine-Symbol‘) mit oder ohne 
Räder geliefert werden, gelten die Winterreifen und ihre Räder nicht als 
Zusatzausrüstung.“ 

4. Unteranhang 7 Nummer 3.2.4.1.1.2.2 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 „Kann ein Fahrzeug mit einem vollständigen Satz standardmäßiger Reifen und Räder 
und einem vollständigen Satz Winterreifen (gekennzeichnet mit dem Symbol aus 
dreizackigem Berg und Schneeflocke, ‚3PMS‘ oder ‚Alpine-Symbol‘) mit oder ohne 
Räder geliefert werden, gelten die Winterreifen und ihre Räder nicht als 
Zusatzausrüstung.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 

 Der Präsident 

 Jean-Claude JUNCKER 
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